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RS OGH 1972/2/15 8Ob16/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.02.1972

Norm

ABGB §863 I

ABGB §1175 A

Rechtssatz

Zur Frage des schlüssigen Zustandekommens einer Kanzleigemeinschaft zwischen 2 Rechtsanwälte, von denen jeder

eine eigene Kanzlei führt, hinsichtlich der einander erbrachten Leistungen Entgeltsvereinbarungen getro:en haben,

kann mangels Eingehen einer das Zusammenwirken betre:enden vertraglichen Bindung nicht mit der nach § 863

ABGB erforderlichen Gewißheit auf das Bestehen einer einem Gesellschaftsverhältnis gleichzuhaltenden

Kanzleigemeinschaft geschlossen werden.
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